
Beitragsordnung

der

Katzenhilfe Münster e. V.

§ l Allgemeines

Diese Beitragsordnung wurde aufgrund § 5 der Satzung der Katzenhilfe Münster e. V. erstellt. Sie
wurde auf der Mitgliederversammlung am 02.11.2022 beschlossen. sie ist nicht Bestandteil der
Satzung.

§ 2 Beitragsverpflichtung

(L) Die Mitglieder des vereins sind nach § 11 {2} der Satzung verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu
leisten' Dieser Beitrag beträgt für alle Mitglieder mindestens g,00 EUR pro Quartal. Die Zahlung eines
höheren Beitrages ist jederzeit möglich.

(2) Die Mitglieder sind einverstanden, ihre finanziellen Verpflichtungen im SEpA-Verfahren zu
erfüllen und erteilen ein SEPA-Lastschriftmandat. Der Beitrag wird vierteljährlich am 15.01., IS.O4.,
75.07 - und 15.10. eingezogen. Erfolgt die Aufnahrne im ersten Monat des euartals, ist der volle
Quartalsbeitrag, im zweiten bzw. dritten Monat ist hiervon Z/3 bzw. L/3 zu entrichten.

Der Beitrag kann wahlweise auch einmaljährlich am 15.01. für das gesamte Kalenderjahr entrichtet
werden' Erfolgt die Aufnahme unterjährig, wird einmalig ein anteiliger Jahresbeltrag eingezogen.

§ 3 Beitragsrückstand

(1) Das Mitglied hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Deckung auf dem Konto besteht.
Konten- und Anschriftsänderungen sind dem Verein umgehend schriftlich mitzuteilen. Kann der
Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dem Verein
dadurch entstehenden Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten.

(2) Wird der Beitrag nicht fristgerecht geleistet, erhält das Mitglied eine Mahnung - schriftlich oder
per E-Mail. Erfolgt auf diese Mahnung keine Zahlung, wird eine letzte Mahnung ausgesprochen.
Erfolgt auch auf diese Mahnung keine Zahlung und befindet sich das Mitglied mindestens drei
Monate im RÜckstand, kann das Mitglied von der Mitgliedertiste gestrichen werden (§ 10 (3) der
satzung). In der letzten Mahnung ist auf die streichung hinzuweisen.

(3) Können die Mahnungen nicht zugestellt werden, weil sowohl die letzte bekannte Anschrift als
auch die E-Mail-Adresse nicht mehr aktuell sind, kann das Mitglied ebenfalls von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn der offene Beitrag mindestens drei Monate nach Retourenbelastung nicht
entrichtet wurde.

(4) Zahlungen sind auf folgendes Konto der Katzenhilfe Münster e. V. vorzunehmen:

Volksbank im Münsterland eG
IBAN: DE42 4035 1905 72123536AO
BIC: GENODEMIlBB

" Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der §prachformen männlich, weiblich und divers
(mlw/d) vezichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßenlür alle Geschlechter. *



§ 4 Soziale Härtefälle

(1) In sozialen Härtefällen kann der Vorstand die Beitragspflicht auf Antrag und bei Nachweis der
finanziellen verhältnisse vorübergehend ganz oder teilweise erlassen. Ein Rechtsanspruch auf eine
Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags oder auf eine Freistellung von der Beitragspflicht besteht nicht.

(2) Die Bankgebühren kÖnnen auf Antrag des zahlungsverpflichteten Mitglieds ganz oder teilweise
erlassen werden. Der vorstand entscheidet nach eigenem Ermessen.

§ 5 Kündigung der Mitgliedschaft

Hat ein Mitglied seinen Austritt aus dem Verein erklärt, bleibt es bis zur Beendigung der
Mitgliedschaft verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag zu leisten und seine sonstigen
Zahlungsverpflichtungen zu erfüilen.

§ 6 Anderungen

(1) Anderungen, die die Höhe des Mindestbeitrages betreffen, werden von der
Mitgliederversamrnlung beschlossen. Sie gelten grundsätzlich ab dem 01.01. des Folgejahres, sofern
die M itgl iederversam m I ung n ichts anderes beschließt.

(z) Über alle sonstigen Anderungen, die diese Beitragsordnung betreffen, entscheidet der Vorstand.

§ 7 lnkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt erstmalig mit wirkung zum 0L.01.2a24 in Krafr.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers(m/dd) vezichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. *



llersa rn rn I u ngsord nung

der

Katzenhilfe Münster e. V.

§ X. Anwendungsbereich

Diese Versamnnlungserdnung gilt für die Dr".rrehführung der Mitgliederversammtumgen.

§ I Einberufung

{1i *er Vsrstand lädt zur Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung oder als Versammlung in
hybrider oder virtueller Form ein" Eie Einladung erfolgt schriftlich - brieflich rder per E-Mail - unter
Angabe der vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist vsn zwei Wochen. Die Frist heginnt nrit denn auf
die Absendung des Einladungssehreibens folgenden Tag. Eie Einladung gilt als zN.rsegangen, w€nn sie
an die letzte dem Verein bekannt gegebene AnEchrift oder E-Mail-Adresse gerichtet war.

Bei der Surchführung einer hybriden Versammlung wird den Mitgliedern, die nicht am Versernm-
iungsort präs*nt sind, die Möglichkeit gegeben, sich über ihr internetfäl"riges ündgerät auf der fiir die
Üh'ertragung genutzten Videokanferene-Plattforrn einzuwählen. Gleiches gilt im Fall der Dureh-
führung einer rein virtuellen Mitgliederuersarnmlung" Die Auswahl der technischen Rahrnen-
bedingungen {2. B. die au verwendende §cftware} cbtiegt dem Vorstand. Diese und die technisctren
Möelichkeiten zur Ausäbung der Mitgliederrechte {2. B. Rede-, Antrags- u*d silmmrecht} sind den
M itgl ledern ru lt der Einberufu ng zur M itgl iede rversamrni u ng anzugeben.

{?i Mitclieder kännen bis uu fiinf Tage vor der Versammlung Beschiussanträge zur Tagesordnr.lng
stellen, über die wirksarn beschlossen werden kann, Der Versarnrnlungsleiter hat zu Eeginn der
Mitgliederversannmlung die Ergänzung bekannt zu geben. über die Zulassung der Anträge
entscheidet d ie lVlitg{ iederversa m m lung nnit Drei-Viertel-Mehrheit

§ 3 Teilnahme- und §tirnmherechtigung

{1.}Teilnahmeber*chtigt slnd alle Mitglieder des Vcreins. Die Versanlrnlung ist grundsätzlich nicht
Öffentlich. Uber die Zulassung vCIil Gästen entscheidet der Versammlungsleiter.

{2} Oie Stimmhereehtigung ergibt sich aus § S {2} der §atzung. Danach hat jedes Mitglied auf der
Mitgliedervnrsamrnlulng eine Stimme.

{3i §in Mitglied ist nicht stimmberefhtigt, wenn die Besehlussfassung die Vornahrne eines
Rechtsgesehäfts rnit ihrn cder ein*r ihrn nahestehenden Person oder die sinleitung oder Erledigung
eines Reehtsstrelts zwischen ihm oder einer ihm nahestehenden Ferson und dern Verein betrifft Bas
Stirnmverbot 6i lt auch für Vorsta ndsm itgl ieder

(a) Bei einem Ausschlussv*rfahr*n ist das betroffene Mitglied vorn §tifflmrecht ausgeschlossen.

(51 Eei einer Vereinsstrafe gemäß § I {2} b der Satzung kenn dem betnofenen il4itglied das
Stimmrecht auf befristete Zeit entzogen werden.

* Aus Gründen dier llesseren Lesbarkeit rvird auf die gleichzeitige Ver,vendung der §prachformen rnännlich, weibiich
und divers (rrivrld) 'rezichlet. §ämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichernaßen für alle Ges.hl€§hter. "



§ 4 Beschlussfähigkeit

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden stimmberechtigten
Mitglieder beschlussfähig wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

§ 5 Abstimmungen

(1) Beschlussfassungen werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Enthaltungen
und ungültige Stimmen zählen nicht mit.

(2) Abstimmungen werden grundsätzlich durch Handheben vorgenommen. Auf Antrag kann eine
schriftliche Abstimmung vorgenommen werden, wenn dies mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen beschlossen wird.

(3) Die erforderlichen Mehrheiten für Beschlüsse ergeben sich aus § 14 (7) der Satzung. Danach
bedürfen Anträge grundsätzlich der einfachen Mehrheit - mit Ausnahme der Abberufung eines
Vorstandsmitgliedes und der Zulassung von Beschlussanträgen zur Tagesordnung. Diese bedürfen
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

Zur Anderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Vierteln der ab-
gegebenen Stimmen erforderlich. Die Anderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung
aller Mitglieder erfolgen.

§ 6 Wahlen

(1) Bei Vorstandswahlen bestimmt die Mitgliederversammlung ein Vereinsmitglied, das selbst nicht
zur Wahl steht, als Wahlleiter. Während der Wahlen hat der Wahlleiter die gleichen Rechte und
Pflichten wie der Versammlungsleiter.

{2) Die nachfolgenden Vorschriften gelten für die Wahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer.

(3) Wahlvorschläge können grundsätzlich durch alle Mitglieder gemacht werden. Dies umfasst auch
die eigene Kandidatur.

{4} Abstimmungen werden grundsätzlich offen durch Handzeichen vorgenommen. Einem Antrag auf
geheime Abstimmung kann durch die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen stattgegeben werden. Geheime Wahlen werden durch die Ausgabe von Stimmzetteln oder
die Verwendung geeigneter Onlinetools ermöglicht.

(5) Die Wahlen werden grundsätzlich für jedes Amt gesondert vorgenomrner. Bei der Einzelwahlwird
über ein Vereinsamt durch Mehrheitsbeschluss abgestimmt.

(6) Zur Vereinfachung des Ablaufs der Einzelwahlen gleichrangiger Vereinsämter (2. B. vier
gleichberechtigte Vorstandsmitglieder) kann auf Vorschlag des Wahlleiters mit Mehrheitsbeschluss
der Mitgliederversammlung eine Gesamtwahl stattfinden. Es werden Stirnmzettel ausgegeben. Ein
Mitglied hat eine Stimme pro Vereinsamt- also so viele Stimmen, wie Vereinsämter zu vergeben
sind.

{7) Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint, also mehr als die Hälfte
der gültig abgegebenen Ja-Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen erreicht. Ungültige Stimmen und
Enthaltungen zählen nicht mit.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Venrvendung der Sprachformen männlich, weiblich
und divers (n/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. -



{§} Kandidieren nnehrere Perssnen pro Vereinsamt und kein*r den l(andidaten erreicht irn ersten
Wahlgang die erfarderliche Mehrrheit, wird rwischen den beiden führenden Kandidate* *ine
§tichwahl durchgefr"lhrt. Bei §tichwahlen wird der Kandidat gewählt, der inr nachfalgenden Wairlgang
die meisten Stirnrrren erhält,

{9} Die Bestellung des Gewäirlten in sein Arnt wird rnit der Annahrneerklärung wirksanr.

§ 7 l/ersarnmlungsleitung

{1} D,e Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Varsitzer:den des Vorstandes, irn Falie
seiner Verhinderung durch eines der enderen Vorstandsrnitglieder.

{2) Dem Versarnrnlungsleiter stehen alle zur Aufrechterhaltun6 der Srdnung e#orderlichen
Befugnisse zu.

{3} Den Teilnehnnern wird durc}'r den Versammlungsl*iter das Wort erteilt. lrn falle einer
umfangrelchen Piskussion kann die Red*ait der Teilnehmer irn Vorfeld begrenzt werden.

{a} wahrt ein Versarnnnlungsteilnehmer die Srdnung der versarnrnlu*g nicht, wird en aunächst durch
den Versammlungsleiter errnahnt. lm Wiederhslungsfall erhält er einen Srdnungsruf. tm Fall der
wiederholten §törung kann der Versamrnlungsleiter einen T*ilnehmer der Versamrnlung verweisen,

§ I Proteksllführung

{1} 2u ßeginn der jeweiligen versarnml*ng ernennt der Versammlungsleiter einen protokol}führer.

{2i ln das Protokoll sind inshesondere folgende Punkte aufrunehme*:

- ordentlichelaußerordentliehe Mitgliederrrersamrnlung der Katzenhilfe Münster e.V"
- Ort, Datum und Ultrzeit des Versamrnlungsbeginns
- Namen des Versammlungsleiters und des Protokellführers
- Iahl der erschienenen Mitglieder - eventuell Zahl dar Mitglieder, die später hineukomrn*n oder dle
Versammlung voreeltig vertassen
- Eröffnung der Versanrmlung
- Feststellung der ondnungsgemäßen Einberufung und Mitteilung der Tagesordnung
- Beriehle von Vorstand und l(assenprüfer usw.
- Wahlen mit Angaben z*r gewählten P€rson, eum Arnt, rur Zahl der stimrnen umd zur Annahme der
Wahl
- Angaben zu Sacl"r- und Verfahrensanträgen mit genauem Wo*laut
- Abstirnmr.rngsergebnisse au den Anträgen mit Angabe n zum Abstinnmungsverfahren {1.{andzeichen,
stimrnzsttel usw,), eventuell widersprüche xu den Abstimmurrgsergebnissen
- §chließung dEr Versarnmlung mit Uhrzeit
* eventuell* Anlagen zum PrstCIksll

{3} üas Prot*koll ist zeitnah nach der Versammlu*g zu erstellen und von Versammlungsleiter und
PretokCIllführer zli unterschreiben. §s wird den Mitgliedern rechteeitig vor Beginn der nächsten
Mitgliederversammlung durch Auslegen von Kopien bekannt gegehEn und ist von ihnen uu
genehmige n,

" Aus Gründen der besssren Lssbärkelt urird aui die gl*ichzeitige Venvendung der §prachfcrrnen trännlich, weiblich
und divers (nlw/di verzichtet. §ämtliche Personenbezeichnungen gelien gleichermaßen für alle Gaschlechier. *



§ 9lnkrafttreten

Oiese Verssmntlungsordnung wurde eufgrund § 5 der Satrung der Katzenhilfe Münster e" V. erstellt,
§ie wurde auf den Mitgliederversarnmlu*gen am 0?"11.äS22 und ar* 10.05,2013 heschlossen und
tritt am 26.07.3*?3 in Kraft.

" Aus G;'ünden der besseren Les§arkeit wird alf die gieichzeiiige Verwenciung der Spr6chfgrrnen männiicil, weiblich
und c'iver-s (mlvr/d) verzichiet. Sämtliche Personenbezelchnungen gel:en gleichefmaßen für alle Gessnlechter. "


